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Vierte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Lenkung des Wohnraumes.

Vom 23. Dezember 1957

Auf Grund des § 24 der Verordnung vom 22. Dezem
ber 1955 über die Lenkung des Wohnraumes (GBl. I
1956 S. 3) wird im Einvernehmen mit dem Minister des 
Innern, dem Minister für Aufbau, dem Minister der 
Finanzen, dem Staatssekretär für Angelegenheiten der 
örtlichen Räte und nach Anhören des Bundesvorstandes 
des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes folgendes 
bestimmt:

Zu § 1 der Verordnung
§ 1

Vom Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Ge
meinde — Fachgebiet Wohnraumlenkung —.wird der 
Wohnraum der umgebildeten gemeinnützigen Woh
nungsbaugenossenschaften auf der Grundlage der 
bestätigten Wohnraumbedarfspläne verteilt (§ 8 Abs. 2 
des Musterstatuts gemäß Verordnung vom 14. März
1957 über die Umbildung gemeinnütziger und sonstiger 
Wohnungsbaugenossenschaften [GBl. I S. 2001).

§ 2

(1) Bei der Zuweisung von genossenschaftseigenen. 
Wohnungen, die vor Umbildung der gemeinnützigen 
Wohnungsbaugenossenschaften fertiggestellt wurden 
(im folgenden „Altbauwohnungen“ genannt), sind 
bevorzugt die Wohnungssuchenden Mitglieder zu 
berücksichtigen, die der Genossenschaft vor deren Um
bildung beitraten. Die Verteilung von Altbauwohnun
gen erfolgt nach der Dringlichkeit der Anträge.

(2) Die Räte der Städte, Stadtbezirke und Gemein
den — Fachgebiet Wohnraumlenkung — haben unter
belegten Altbauwohnraum der umgebildeten gemein
nützigen Wohnungsbaugenossenschaften zu erfassen 
und in erster Linie an Wohnungssuchende Genossen
schaftsmitglieder zu vergeben.

(3) Unterbelegter Wohnraum in Neubauwohnungen 
der umgebildeten gemeinnützigen Wohnungsbau
genossenschaften ist erst dann zu erfassen, wenn in 
Zusammenarbeit zwischen dem Rat der Stadt, des 
Stadtbezirkes oder der Gemeinde — Fachgebiet Wohn
raumlenkung — und den Vorständen keine Überein
stimmung über die Auslastung dieser Wrohnungen erzielt 
wird.

(4) Bei Mitgliedern, die der gemeinnützigen Woh
nungsbaugenossenschaft beitraten, bevor diese umgebil
det wurde, können Wohnungstausche im Verwaltungs
wege nur innerhalb der Altbauwohnungen angeordnet 
werden. Die Anordnung von Wohnungstauschen im 
Verwaltungswege zwischen Alt- und Neubauwohnungen 
sowie bei Neubauwohnungen ist nicht gestattet.

§ 3
(1) Sind die in § 2 Abs. 1 genannten Mitglieder mit 

Wohnraum versorgt, so können freiwerdende Altbau
wohnungen von den Räten der Städte, Stadtbezirke 
und Gemeinden — Fachgebiet Wohnraumlenkung — in 
Zusammenarbeit mit den Vorständen der umgebildeten 
gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften an 
andere Wohnungssuchende vergeben werden. Vor Zu
weisung der Wohnung ist der Erwerb der Mitglied
schaft nach zu weisen.
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(2) Wurden auf Grund von Verträgen zwischen Be
trieben, sonstigen Einrichtungen und umgebildeten 
gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaften Altbau
wohnungen errichtet, so gelten die Verträge bezüglich 
des Belegrechtes weiter. Voraussetzung ist, daß

a) der vor 1945 abgeschlossene Vertrag noch gültig 
ist oder dieser nach Ablauf verlängert wird. Diese 
Verträge bedürfen der Bestätigung des Rates der 
Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde — 
Fachgebiet Wohnraumlenkung —;

b) die neueingetretenen Mitglieder die Genossen
schaftsanteile entsprechend dem Statut der um
gebildeten gemeinnützigen Wohnungsbaugenossen
schaften erwerben (Verordnung vom 14. März 1957 
über die Umbildung gemeinnütziger und sonstiger 
Wohnungsbaugenossenschaften).

§ 4
Im Erbfall kann der nach § 6 des Musterstatuts für 

umgebildete gemeinnützige Wohnungsbaugenossen
schaften als Mitglied aufgenommene Erbberechtigte die 
Wohnung übernehmen, wenn der Rat der Stadt, des 
Stadtbezirkes oder der Gemeinde — Fachgebiet Wohn
raumlenkung — die erforderliche Zuweisung erteilt.

§ 5
Schließen sich eine betriebsgebundene umgebildete 

gemeinnützige Wohnungsbaugenossenschaft und eine 
Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft zu einer Arbeiter
wohnungsbaugenossenschaft zusammen, so gelten für 
die Lenkung und Verteilung der Altbauwohnungen die 
§§ 1 bis 4.

§ 6
Der Wohnraum gemeinnütziger Wohnungsbaugenos

senschaften, die sich nicht umbilden, bleibt den Mit
gliedern dieser Genossenschaften Vorbehalten, soweit 
nicht andere vordringlich mit Wohnraum zu versor
gende Personen vorhanden sind (§ 16 der Ersten Durch
führungsbestimmung vom 6. Juni 1956 zur Verordnung 
über die Lenkung des Wohnraumes [GBl. I S. 505]).

§ 7
Haben Angehörige der Intelligenz Eigenheime, die 

auf Grund der Ziff. 5 der Verordnung vom 31. März 
1949 über die Erhaltung und die Entwicklung der deut
schen Wissenschaft und Kultur, die weitere Verbesse
rung der Lage der Intelligenz und die Steigerung ihrer 
Rolle in der Produktion und im öffentlichen Leben 
(ZVOB1. I S. 227) gebaut wurden, nur gemietet, so 
werden diese Eigenheime für die Dauer der Mietzeit 
dieses Personenkreises nicht durch den Rat der Stadt, 
des Stadtbezirkes oder der Gemeinde — Fachgebiet 
Wohnraumlenkung — gelenkt und verteilt. Die Be
stimmungen des § 1 der Dritten Durchführungsbestim
mung vom 20. April 1957 zur Verordnung über die Len
kung des Wohnraumes (GBl. I S. 297) sind dabei ent
sprechend anzuwenden.

Zu § 5 Ziff. 2 Buchst, b der Verordnung
§ 8

(1) Als Um- oder Ausbau im Sinne des § 5 Ziff. 2 
Buchst, b der Verordnung gelten Baumaßnahmen, 
durch die

a) mit Hilfe einer veränderten Raumaufteilung zu
sätzlicher Wohnraum gewonnen wird;


